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1.  Zur Einführung: Hilfen zur Erziehung 
und deren Bewertung 

Als „Hilfen zur Erziehung“ (HzE) werden seit Einführung des 
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) 1990/1991 Beratungs-, 
Betreuungs- und Hilfearrangements für junge Menschen und 
ihre Familien verstanden, wie sie in den §§ 27 bis 35 des SGB VIII 
vorgesehen sind. Diese Hilfen gelten Familien mit erzieherischen 
Problemen, die diese nicht alleine oder mit Hilfe etwa der Kin-
dertagesstätte oder der Schule lösen können. Leistungs- und Kos-
tenträger ist der soziale Dienst des zuständigen Stadt- oder Kreis-
jugendamtes. Konkret geleistet werden erzieherische Hilfen je-
doch zumeist von freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe. 
Hilfen zur Erziehung können in ambulanter (z. B. Sozialpädago-
gische Familienhilfe), teilstationärer (z. B. Tagesgruppen) oder sta-
tionärer Form (z. B. Heimerziehung oder Pflegefamilien) wie auch 
in integrierten Formen geleistet werden. Sie übernehmen damit 
familienunterstützende, familienergänzende oder familienerset-
zende Funktion, wobei die Ursprungsfamilie auch bei stationären 
Hilfen Einbindung findet und somit als solche natürlich nicht er-
setzt wird und auch nicht ersetzt werden soll. Erzieherische Hil-
fen können von den Sorgeberechtigten freiwillig beantragt, von 
den Sozialdiensten „dringend empfohlen“ (und ebenfalls „freiwil-
lig“ beantragt) oder von den Familiengerichten veranlasst wer-
den. In den Hilfen zur Erziehung bündeln sich so zahlreiche und 
z. T. widersprüchliche Facetten: Erzieherische Hilfen können für 
Kinder oder Jugendliche Ruhe und Unterstützung, Schutz und 
Hilfe, Bildungsorte und neue Chancen, in nicht wenigen Fällen 
sogar Rettung aus unerträglichen Verhältnissen wie Vernach-
lässigung und Misshandlung bedeuten. Zugleich stellen sie für die 
betroffenen jungen Menschen und deren Eltern subjektiv be-
trachtet oftmals eine Bedrohung dar, d. h. sie werden als Eingriff, 
Kontrolle und Disziplinierung verstanden (vgl. Trede 2009, 
S. 15). 
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Gesellschaftliche Erwartungen an die Jugendämter und die 
Hilfen zur Erziehung werden besonders dann deutlich, wenn die 
Akteure des Hilfe- und Schutzsystems an ihre Grenzen gelangen 
und zuweilen auch versagen. Das haben die Diskurse und die me-
dialen Reaktionen im Fall der im Kontext der HzE zu Tode ge-
kommenen Kinder in den letzten Jahren ebenso gezeigt, wie die 
Ergebnisse der ‚Runden Tische zur Geschichte der Heimerzie-
hung und zum sexuellen Missbrauch‘ (AGJ 2010; BMJ/BMFSFJ/ 
BMBF 2011) sowie die jüngeren Diskussionen um Skandale in 
der Heimerziehung (Haasenburg/Friesenhof u. a.). Deshalb sind 
HzE oftmals auch im Kontext der Bestimmung von Kindeswohl 
und Kindeswohlgefährdung zu betrachten und damit innerhalb 
der Balancen von Elternrecht, Kindeswohl und staatlichem 
Schutzauftrag. 

Basisinfo: HzE und Kindeswohlgefährdung 

Der Begriff der Kindeswohlgefährdung entstammt dem Kindschaftsrecht 

des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und knüpft an den staatlichen 

Schutzauftrag nach Art. 6 Abs. 2 Grundgesetz (GG) an. § 1666 Absatz 1 

BGB führt als Gefährdungstatsachen die missbräuchliche Ausübung der 

elterlichen Sorge, die Vernachlässigung des Kindes, das unverschuldete 

Elternversagen und das Verhalten einer/eines Dritten auf. Sozialwissen-

schaftlich betrachtet lässt sich jedoch eher von Formen der Kindewohl-

gefährdung, insbesondere von Vernachlässigung, Misshandlung und se-

xueller Gewalt sprechen. Auch wenn die Bestimmung einer Kindeswohl-

gefährdung im Einzelfall stets ein soziales und rechtliches Konstrukt 

bleibt, so hat die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs den Begriff 

der Kindeswohlgefährdung insoweit konkretisiert, als sie darunter fol-

gendes versteht: „eine gegenwärtige, in einem solchen Maße vorhande-

ne Gefahr, dass sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schä-

digung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt“ (BGH FamRZ 1956, 

S. 350).  

Für die Fachkräfte des Sozialdienstes eines Jugendamtes ist der 

Rechtsbegriff „Kindeswohlgefährdung“ Maßgabe, um über Hilfsangebo-

te und ggf. die Einschaltung des Familiengerichtes zu entscheiden. Ent-
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sprechende Prozesse normiert seit 2005 § 8a SGB VIII. Dabei kommt 

insbesondere der Bereitschaft und Fähigkeit der Eltern eine besondere 

Bedeutung zu, eine Gefährdung abzuwenden und ggf. eine Hilfe anzu-

nehmen. Von der Kindeswohlgefährdung zu unterscheiden ist jedoch ein 

erzieherischer Bedarf, der gem. § 27 SGB VIII gegeben ist, wenn „eine 

dem Wohl eines Kindes oder eines Jugendlichen entsprechende Erzie-

hung nicht gewährleistet ist. In diesem Fall besteht ein Anspruch auf 

Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 bis 35 SGB VIII. Mit der Nichtgewähr-

leistung einer dem Kindeswohl entsprechenden Erziehung normiert das 

SGB VIII seit seinem Inkrafttreten 1990/1991 eine Schwelle unterhalb 

der Kindeswohlgefährdung nach § 8a Abs. 1 Satz 1 SGB VIII, § 1666 

Abs. 1 BGB“ (Schmid/Meysen 2007). Eine Intervention des Jugendam-

tes an dieser Schwelle setzt das Einverständnis der Eltern voraus. Erst 

bei Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung und wenn Eltern nicht bereit 

und in der Lage sind, eine Gefährdung abzuwenden und z. B. erzieheri-

sche Hilfen in Anspruch zu nehmen, muss das Jugendamt das Familien-

gericht anrufen, welches Maßnahmen gegenüber den Eltern (Gebote/ 

Verbote) ergreifen und auch in das Sorgerecht eingreifen kann (vgl. ebd.).  

Das Interesse an der Bewertung von Hilfen zur Erziehung und 
insbesondere der Blick auf Ergebnisse stehen bereits seit langem 
im Mittepunkt zahlreicher Studien.  

Vor allem die Frage danach, was als Ergebnis oder Erfolg ver-
standen werden kann, welche Kriterien und Erhebungsmethoden 
der Erziehungshilfe angemessen sind und wozu solch einschlägi-
ges Wissen dienen kann, wird durchaus unterschiedlich disku-
tiert. Dabei geht es um die Bewertung von HzE. So zeigt etwa der 
in den letzten Jahren geführte Diskurs um die Frage nach den 
Wirkungen pädagogischer oder sozialpädagogischer Maßnahmen 
im Allgemeinen (vgl. Kapitel 2.6) und um eine Wirkungsorientie-
rung in der Erziehungshilfe im Besonderen die Unterschiedlich-
keit von Grundannahmen auf. Mit Blick auf eine an den Ergeb-
nissen und Erkenntnissen empirischer Forschung ausgerichtete 
Erziehungshilfe kritisiert Peters den Ansatz einer Sozialtechnolo-
gie, also den Versuch, durch die Bestimmung von Ursache-Wir-
kungszusammenhängen möglichst exakte Bestimmungen von 
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Mitteln und Wegen zu bestimmten, vorab definierten Zielen zu 
machen. Mit Bezug auf Thiersch (1993, S. 179) verweist Peters 
darauf, dass solche kausalen Zusammenhänge im Feld einer le-
bensweltorientierten Sozialen Arbeit nicht herstellbar seien, da 
Sozialpädagogik zwar anregen und unterstützen könne, nicht 
aber dafür verantwortlich sei, was die Adressat_innen daraus ma-
chen (Peters 2006, S. 207 ff.). Der Verein für Kommunalwissen-
schaft fragt gar, ob wirkungsorientierte Steuerung nicht lediglich 
ein Mythos – eine Sage, eine Vorstellung, der man keinen Glau-
ben schenken darf – ist (VfK 2008)? Die Notwendigkeit wie die 
Selbstverständlichkeit der Messbarkeit der Wirkungen von HzE 
betonen dagegen Lambach (2003), Macsenaere (2006) und Schrö-
der (2002). Tornow (2005) wie auch Kleinrahm et al. (2012) be-
fürworten zudem eine wirkungsorientierte Steuerung der Leis-
tungen im Rahmen der HzE. Welche Bedeutung empirisch ge-
wonnene Erkenntnisse für die Entwicklung von Konzepten und 
für das alltägliche Handeln von Fachkräften und damit für eine 
Professionalisierung haben können, thematisieren Albus et al. 
(2010), Nüsken (2011a) und Schäfer/Pierlings (2011). 

Betrachtet man die Grundidee hinter der Frage nach Ergeb-
nissen oder Erfolgen der HzE, so zeigt sich, dass es beim sozial-
pädagogischen Handeln darum geht, Veränderungen bzw. Wir-
kungen im Leben von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien 
zu erzielen. Dementsprechend ist es legitim, danach zu fragen, ob 
oder inwieweit anvisierte Ziele auch erreicht werden. Und da 
praktische sozialpädagogische Arbeit auch den Einsatz von Res-
sourcen – Geld, Zeit, Wissen oder Engagement – erfordert, ist 
auch die Frage verständlich, ob das Verhältnis von Aufwand und 
Ergebnis angemessen ist. In diesem Kontext und ausgehend von 
den USA und dem UK, unterstützt durch die OECD als „Global 
Player“ für eine „ökonomische“ Ausrichtung von Bildung und 
Sozialer Arbeit, hat die Frage nach den Ergebnissen und Effekten 
von Leistungen im Sozial- und Bildungswesen eine erfolgreiche 
Reise um die Welt absolviert (vgl. Böttcher/Nüsken 2015, S. 349).  

Nicht unterschlagen werden darf mit Blick auf den deutschen 
Diskurs, dass das verstärkte Interesse an den Wirkungen erziehe-
rischer Hilfen in den letzten Jahren auch im Zusammenhang mit 
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dem Ausgabenanstieg der öffentlichen Jugendhilfe für Maßnah-
men der HzE und der problematischen Lage der öffentlichen 
Haushalte zu sehen ist (Struzyna 2007).1 Insofern erstaunt es 
nicht, dass sich eine Reihe von Studien (zumindest auch) als stra-
tegische Fortführung des Qualitätsdiskurses in der Jugendhilfe 
lesen lassen (vgl. Haubrich 2009, S. 445). Dem „klassischen“ Drei-
schritt von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität (Donabedian 
1980) folgend, geraten Aspekte der Ergebnisse dabei in den Mit-
telpunkt. Dementsprechend lässt sich die Zunahme von Studien 
in sozialpädagogischen Leistungsfeldern in Deutschland zunächst 
vor allem als eine Weiterentwicklung der Neuen Steuerungs-
modelle im Kontext des New Public Management lesen, die mit 
dem Ziel einer Effektivitätssteigerung öffentlicher Leistungen an-
getreten sind (vgl. Albus et al. 2010, S. 20). 

Basisinfo: New Public Management (NPM) 

Das NPM ist ein Sammelbegriff für verschiedene, durch die „Vermarktli-

chung des Sozialstataates“ (Nullmeier 2004, S. 495) inspirierte Aktivitä-

ten, die die Verwaltung öffentlicher Dienstleistungen modernisieren wol-

len. Das Modell der „bürokratischen Steuerung“, welches das „alte“ Ma-

nagement bestimmte, trennte die Verantwortung für die Finanzen von der 

eigentlichen Dienstleistung, in der Regel fand eine auf das Kalenderjahr 

bezogene Kontrolle und Abrechnung der Ausgaben statt, die Abwicklung 

der Aufgaben erfolgte im Sinne eines reibungslosen Verwaltungsablaufs. 

Bürokratie geht – mehr oder weniger eindeutig – von der Annahme aus, 

dass Handlungsanweisungen von höheren Ebenen der Verwaltungshier-

archie problemlos und unverändert umgesetzt werden, die Arbeitsauf-

träge werden in einem hoch arbeitsteiligen Verfahren erledigt, Details 

werden akribisch vorgeschrieben. 

                                                                                 

1  Eine Kurzvorstellung von etwa 40 Studien zur Wirkungen bzw. zu Er-
gebnisbewertungen der Erziehungshilfe und zu deren z. T. sehr unter-
schiedlichen Zugängen findet sich in dem Band „Outcome in der Ju-
gendhilfe gemessen“ von Macsenaere/Hiller/Fischer (2010).  
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Das neue Management lässt sich durch „Steuerung auf Abstand“ 

kennzeichnen. Es geht um die Formulierung von Zielen, die von den 

Handlungseinheiten weitgehend selbstständig umgesetzt werden sollen. 

Konkurrenz und andere Prinzipien aus dem Management profitorientier-

ter Unternehmen wurden eingeführt, fragmentierte Aufgaben werden 

wieder im Sinne der „Kunden“ zusammengeführt. Die Dienste erbringen-

den Akteure haben erweiterte Verfügungsrechte über Budgets. Auf der 

anderen Seite wurden Rechenschaftssysteme eingeführt, die die Leis-

tungsüberprüfung, Qualitätssicherung und -entwicklung zum Ziel hatten 

(ausführlich: Blanke et al. 2011). 

Zum Tragen kam das NPM in Deutschland vor allem durch das 
auf kommunaler Ebene umgesetzte Neue Steuerungsmodell 
(NSM). Kennzeichen dieses durch die Kommunale Gemein-
schaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST) in den 1990er 
Jahren beförderte Modell sind die Bestimmung von Produkten 
und deren Zielen und Kennziffern der Erfolgskontrolle, eine de-
zentrale Ressourcenverwaltung sowie Kontrakte, in denen Ziel-
vorgaben und Vergütungsregelungen festgelegt werden. Diese 
sind ferner einem entsprechenden Controlling unterworfen. Die 
Elemente des NPM bzw. NSM lassen sich insbesondere in den 
Regelungen zur Qualitätsentwicklung der HzE finden. 

Basisinfo: Qualitätsentwicklung erzieherischer Hilfen 

Am 01. 01. 1999 trat mit den §§ 78a–g SGB VIII eine Neuordnung der 

Leistungs- und Finanzierungsregelungen der Erziehungshilfen in Kraft. 

Mit den hier verfassten prospektiv, also für einen zukünftigen Zeitraum 

gedachten Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarun-

gen zwischen öffentlichem und freiem Träger hat der Gesetzgeber drei 

Ziele verbunden:  

 die Dämpfung der Kostenentwicklung insbesondere im teilstationä-

ren und stationären Bereich der Kinder- und Jugendhilfe,  

 die Schaffung einer stärkeren Transparenz von Kosten und Leistun-

gen,  

Leseprobe aus Nüsken und Böttcher, Was leisten die Erziehungshilfen?, ISBN 978-3-7799-2693-1 
© 2018 Beltz Juventa in der Verlagsgruppe Beltz, Weinheim Basel



15 

 sowie die Verbesserung der Effizienz der eingesetzten Mittel (vgl. 

Bundestagsdrucksache 13/10330 v. 01. 04. 1998, S. 16) 

Die in § 78b SGB VIII geregelten Qualitätsentwicklungsvereinbarungen 

sollen dazu dienen, Vereinbarungen über die „Grundsätze und Maßstäbe 

für die Bewertung der Qualität der Leistungsangebote sowie über geeig-

nete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung“ (§ 78b SGB VIII Abs. 1, 3) 

abzuschließen. Mit den, im Kontext des Bundeskinderschutzgesetzes 

2012, eingeführten Regelungen des § 79a SGB VIII (Qualitätsentwick-

lung in der Kinder- und Jugendhilfe) wurde den öffentlichen Trägern fer-

ner aufgegeben, zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe Maßstäbe 

für die Bewertung der Qualität sowie geeignete Maßnahmen zu ihrer Ge-

währleistung weiterzuentwickeln, anzuwenden und regelmäßig zu über-

prüfen. Solche Maßstäbe und Maßnahmen sollen der Gewährung und 

Erbringung von Leistungen, der Erfüllung anderer Aufgaben sowie dem 

Prozess der Gefährdungseinschätzung nach § 8a SGB VIII und der Zu-

sammenarbeit mit anderen Institutionen gelten. Dazu zählen auch Quali-

tätsmerkmale für den Schutz vor Gewalt und die Sicherung der Rechte 

von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen.  

Bei der Differenzierung des hier relevanten Qualitätsbegriffes hat 

sich die von dem Mediziner und Public Health Forscher Avedis Donabe-

dian aufgegriffene Unterscheidung in Struktur-, Prozess- und Ergebnis-

qualität als zentrale Qualitätsdimensionen (auch) in der Kinder- und Ju-

gendhilfe durchgesetzt. 

Zur Strukturqualität zählen in diesem Verständnis die organisatori-

schen Rahmenbedingungen und die Ausstattung einer Einrichtung, wie 

etwa das Personal und dessen Qualifikation, die Konzepte und die Ge-

bäude und deren Ausstattung. 

Die Prozessqualität bezieht sich hingegen auf die Art und Weise ei-

ner Leistungserbringung. In den Blick genommen werden hier z. B. Ziel-

transparenz, Dienstplangestaltung, Teambesprechungen, Beteiligung 

und Beschwerdemöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen und die 

Gestaltung von Interaktionen. 

Im Vordergrund der Ergebnisqualität stehen die Themen Zielerrei-

chung und Wirkung einer Maßnahme. Zeitpunkte, Kriterien und Indikato-

ren, die Perspektiven (Adressat_innen, Fachkräfte, externe Forscher_in-
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nen) wie auch die Methoden zur Erfassung und die Ebenen (Einzelfall 

oder Aggregatebene) der Zielerreichung bzw. der Wirkung liegen jedoch 

keineswegs und widerspruchsfrei vor, sondern müssen mit Verfahren 

der Qualitätsentwicklung und Evaluation erst bestimmt werden (vgl. Pe-

ters 2009, S. 168 ff.). 

Pies und Schrapper (2001, S. 21) verweisen ferner darauf, dass es 
neben diesen politisch und ökonomisch motivierten Entwicklun-
gen auch ein wachsendes Interesse der Profession an der empiri-
schen Überprüfung und Bestätigung ihres Handelns bzw. der 
Wirkungen sozialpädagogischer Leistungen gibt, welches eben-
falls zur Erklärung der vermehrten Durchführung von entspre-
chenden Studien beiträgt. Hierzu zählen auch – zunehmend – 
Evaluationen. Ihre Bedeutung ergibt sich nahezu zwangsläufig aus 
dem Anspruch der Qualitätssicherung und -entwicklung. Anders 
als typische wissenschaftliche Studien, die eher an der Klärung 
allgemeiner Fragstellungen interessiert sind, bewerten Evaluatio-
nen – grob gesprochen – spezifische Maßnahmen hinsichtlich 
ihrer Zielsetzungen, Umsetzungen und Ergebnisse. Jugendämter, 
die im Kontext des NPM vermehrt als ‚Einkäufer‘ von Dienstleis-
tungen auftreten, wollen wissen, was sie für welchen Preis ein-
kaufen. Auch lässt sich ein vermehrtes Interesse der Träger sozialer 
Dienstleistungen an der Qualität der eigenen Leistungen ausma-
chen, um konkurrenzfähig zu bleiben. „Evaluation ist so untrenn-
bar verbunden mit Qualitätssicherung und Entwicklung“ (Bött-
cher et al. 2006, S. 7). Genauer: „Der Zweck, für den die Akteure 
die Mühe der Evaluation auf sich nehmen, besteht primär darin, 
genauere Informationen zur Bewertung der Qualität der Arbeit 
und Hinweise für eine gezielte Verbesserung von Strukturen, 
Prozessen und Ergebnissen des Handelns zu erhalten“ (Merchel 
2010, S. 18 f.). Auch wenn in der Praxis Evaluationen nicht im-
mer in ein Qualitätsmanagement eingebunden sind, ein Quali-
tätsmanagement kommt ohne Evaluation nicht aus. 

Zum genaueren Verständnis des Gesagten müssen wir uns 
kurz mit dem Konzept Evaluation befassen.  
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Exkurs: Evaluation – was ist das? 

Pragmatisch betrachtet lässt sich Evaluation wie folgt definieren: 
Evaluation ist ein wissenschaftsbasiertes Bewertungsverfahren. 
Der häufigste Gegenstand von Evaluationen sind Programme. 
Unter einem Programm versteht man im Kontext von Evaluation 
eine Maßnahme, in der auf Basis eines Konzepts planvoll Aktivi-
täten durchgeführt werden, die zu bestimmten Wirkungen für 
bestimmte Zielgruppen führen soll: z. B. Interventionen, Projekte, 
Modellversuche. Der Programm-Begriff steht gelegentlich auch 
für ein Bündel solcher Maßnahmen. 

Evaluation ist so etwas wie ein Alltagsbegriff geworden, ein 
Containerbegriff zudem. Vieles wird Evaluation genannt, das mit 
Bewerten und Werten zu tun hat: Meinungsäußerungen, der 
schlichteste Feedbackbogen, Audits, Inspektionen, Tests, Leis-
tungsmessungen oder Controllingverfahren. Bereits diese Skizze 
macht deutlich, dass Evaluationen sich von anderen Verfahren 
der systematischen Bewertung unterscheiden. „Feedbacks“ folgen 
zwar Regeln, sind aber eher subjektive Rückmeldungen mit ledig-
lich hinweisendem Charakter, „Monitoring“ meint ein Beobach-
tungsverfahren, das Indikatoren sammelt, die Aussagen über be-
stimmte Erfolge eines Systems treffen können, „Audits“ über-
prüfen, ob bestimmte und wohldefinierte Verfahren eingehalten 
wurden, „Tests“ sind dazu angelegt, Kompetenzen von individu-
ellen Akteuren zu überprüfen, Controlling hingegen zielt auf Pla-
nung, Steuerung und Kontrolle ab. 

Zwei zentrale Merkmale also kennzeichnen Evaluation: Sie 
liefert – erstens – ein Werturteil. Eine Bewertung ist zwingend, 
soll es sich um Evaluation handeln. Um – zweitens – zu diesem 
Urteil zu kommen, folgt sie den Regeln wissenschaftlicher For-
schung. Die Bewertung basiert also auf theoretischen Annahmen, 
einem systematischen Methodeneinsatz, der Ermittlung von Evi-
denzen (Belege, Indizien, robuste Hinweise, Beweismittel) und 
logischen Schlussfolgerungen. Eine Evaluation muss selbstver-
ständlich den wissenschaftlichen Gütekriterien der Validität, der 
Reliabilität und der intersubjektiven Überprüfbarkeit genügen. 
Soll eine Bewertung erfolgen, benötigt man Kriterien, anhand de-
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rer sie erfolgt. Dass diese in der Praxis der Forschung durchaus 
unterschiedlich sein können, zeigen die in dieser Einführung vor-
gestellten Studien eindrücklich. 

Basisinfo: Wissenschaftliche Gütekriterien 

Validität, Reliabilität und Intersubjektivität gelten als Gütekriterien wis-

senschaftlicher Forschung: Validität gibt an, inwieweit mit einer Messung 

(z. B. einem Test oder einer Befragung) das gemessen wird, was die Mes-

sung angibt zu messen. Reliabilität meint die Qualität eines Messinstru-

mentes, Ergebnisse zuverlässig zu reproduzieren. Intersubjektivität (oder 

Objektivität) meint die Unabhängigkeit der Messung von der die Mes-

sung durchführenden Person(en).  

Diaz-Bone weist darauf hin, dass es problematisch wäre, die Güte-

kriterien nur auf den Messprozess zu reduzieren, da „die Qualität der 

Forschung sich als Resultat der Qualität des gesamten Forschungspro-

zesses ergibt“ (2015, S. 169).  

Wichtig ist auch die Unterscheidung von interner und externer Validi-

tät. Erstere liegt vor, wenn Veränderungen der abhängigen Variablen auf 

den Einfluss der unabhängigen beruhen. Externe Validität meint: Man 

kann das Ergebnis einer Stichprobe über diese Stichprobe hinaus gene-

ralisieren.  

Zu den grundlegenden Merkmalen von Evaluation zählt drittens 
ihr Dienstleistungscharakter. Eine Evaluation hat in aller Regel 
eine_n Auftraggeber_in, jemand, der ein bestimmtes Interesse an 
einer Evaluation hat. „Der zentrale Punkt dabei ist: Evaluation 
soll einen Nutzen haben. Sie erfüllt keinen Selbstzweck“ (Wid-
mer/De Rocchi 2012, S. 11). Zu den Zwecken einer Evaluation 
können zwei wesentliche gezählt werden: Es geht um Legitima-
tion, um eine mögliche Modifikation des Gegenstands, der evalu-
iert wird oder um eine Entscheidungsfindung: ja oder nein.  

Wenn wir aus Evaluationssicht über HzE reden, dann haben 
wir es in aller Regel mit Maßnahmen bzw. Interventionen zu tun, 
also mit Aktivitäten, die ein Ziel oder mehrere aufeinander bezo-
gene Ziele verfolgen – also es geht um „Programm-Evaluation“. 
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